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Vorwort

Die neue Anzeige- und Erlaubnisverordnung (AbfAEV) regelt seit dem
1. Juni 2014 die Einzelheiten der Anzeige- und Erlaubnispflicht für Sammler,
Beförderer, Händler und Makler von Abfällen. Damit werden entsprechende
Vorgaben des Europarechts und des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) auf
Verordnungsebene konkretisiert. Denn nach der Richtlinie 2008/98/EG über
Abfälle müssen die Mitgliedstaaten über die genannten Abfallwirtschaftsbetei-
ligten ein Register führen. Zur Umsetzung der Registrierungspflicht hat sich der
deutsche Gesetzgeber für den Bereich der nicht gefährlichen Abfälle für eine
Anzeigepflicht entschieden, während für gefährliche Abfälle – dem höheren Ri-
sikopotenzial der betreffenden Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen folgend –
eine Erlaubnispflicht gilt (§§ 53 und 54 KrWG). Allerdings gibt das Kreislauf-
wirtschaftsgesetz nur den diesbezüglichen Rahmen vor, während die für den
Vollzug entscheidenden Normen durch Rechtsverordnung zu erlassen sind.

Dabei sind die neuen verordnungsrechtlichen Regelungen zur Anzeige-
und Erlaubnispflicht aufgrund ihres Zusammenspiels mit den gesetzlichen
Vorgaben und den vielfach verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffen nicht
immer klar und eindeutig. Dies betrifft beispielsweise die Definitionen der Be-
griffe „Sammler“, „Beförderer“, „Händler“ und „Makler“. Hier wird jeweils
vorausgesetzt, dass der Betroffene „gewerbsmäßig“ oder „im Rahmen wirt-
schaftlicher Unternehmen“ handelt, wobei das Gesetz und die Verordnung
unterschiedliche Rechtsfolgen an beide Varianten knüpfen. Deshalb bedarf es
einer eindeutigen und bundesweit einheitlichen Unterscheidung zwischen
diesen Begriffen. Auch die Verfahrensvorschriften der Verordnung stellen die
Betroffenen in der Abfallwirtschaft vor neue Herausforderungen.

Hierbei leistet der vorliegende Praxiskommentar eine wichtige Hilfestellung.
Er bietet allen Betroffenen, ihren Beratern und den zuständigen Behörden die
Möglichkeit, sich frühzeitig und kompetent über die rechtlich und praktisch be-
deutsamen Anforderungen zu informieren. Zahlreiche Beispiele und eine Über-
sicht über die in den einzelnen Bundesländern zuständigen Behörden vervoll-
ständigen die Kommentierung. Damit wird gewährleistet, dass Anzeige- und
Erlaubnisverfahren möglichst reibungsfrei abgewickelt werden können. 

In seinem Kommentar hat der Autor Hinweise und Anregungen aus der
betroffenen Wirtschaft und von Vollzugsbehörden aufgegriffen und somit
einen Kommentar „aus der Praxis für die Praxis“ geschaffen. Auch die Voll-
zugshilfe des Bundesumweltministeriums, bei deren Erarbeitung der Autor
mitgewirkt hat, wird näher beleuchtet. Gleiches gilt für die Entstehungsge-
schichte der Verordnung und die Motive des Verordnungsgebers. Selbstver-
ständlich wird dabei auch auf die aktuelle Rechtsprechung und Literatur ein-
gegangen.

Nauheim, im Juni 2014 Dr. jur. Olaf Kropp
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